Freiwünsche für Schiedsrichter und Assistenten
	SR: Name und Vorname
	Nr. des SR-Ausweises
	Datum des Gesuchs

	
	
	


Freiwunsch für [bitte ankreuzen]:
( Spielleitung 
( Kurs / Lehrabend
( Konditionstest
( Talentkurs CPTE
	Dauer des Freiwunsches
	Grund des Freiwunsches
[bitte ankreuzen]
	Weisungen WFV

[durch SK]

	von …
	… bis
	Arbeit
	Krank
Unfall
	Militär
	Ferien

privat
	OK
	Busse

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Auszug aus den Weisungen des WFV:
7.1
Jeder aktive Schiedsrichter muss pro Saison mindestens 6 offizielle Verbandsspiele (Meisterschaft, Cup) pro Runde leiten, damit er dem Kontingent seines Klubs angerechnet wird.

7.3.1
Erreicht ein Schiedsrichter aus Selbstverschulden die erforderlichen Pflichtspiele nicht, zählt er nicht zum Kontingent seines Vereines für die kommende Saison.

7.3.2
Erreicht ein Schiedsrichter in begründeten Fällen (Krankheit, Militärdienst, Beruf, Weiterbildung, usw.) die erforderlichen Pflichtspiele nicht, entscheidet die SK, ob er zum Kontingent seines Vereines zählt oder nicht.

8.1.1
Freiwünsche für Ferien, Militärdienst und andere berechtigte Gründe sind dem WFV wenn möglich vor dem Saison- oder Rückrundenbeginn, spätestens aber vier Wochen (2. Liga Inter = sechs Wochen) vor dem gewünschten Datum schriftlich mitzuteilen.

8.1.2
Für verspätet eingereichte Freiwünsche, die eine Auswechslung im Aufgebot zur Folge haben, wird dem Schiedsrichter eine Gebühr von Fr. 20.-- für den administrativen Aufwand auferlegt.

8.6.1
Bei Krankheit, Unfall oder höherer Gewalt muss der Schiedsrichter so rasch als möglich das Sekretariat des WFV oder den Aufbieter benachrichtigen, damit die nötigen Massnahmen getroffen werden können. Am Wochenende steht ein Pikettdienst des WFV zur Verfügung; der Name und die Telefonnummer des Verantwortlichen werden in den offiziellen Mitteilungen des WFV und auf dem Schiedsrichter-Aufgebot veröffentlicht. Bei kurzfristigen Ausfällen muss der Schiedsrichter sofort die Pikettstelle benachrichtigen, damit ein anderer Schiedsrichter aufgeboten werden kann.

8.6.2
Schiedsrichter, die wegen Krankheit oder Unfällen keine Spiele leiten können, müssen sich beim WFV zurückmelden, sobald sie wieder einsatzfähig sind.
Pikettdienst :


Aufbieter 
Montag und Donnerstag 
von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr
( 027 473 25 29

WFV - Sekretariat
Montag bis Freitag
von 08.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr
( 027 323 23 53

Zentralvorstand
Samstag und Sonntag 
von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr
( 027 323 28 02

Das vollständig ausgefüllte Formular ist zu senden an :


WFV, Postfach 28, 1951 Sitten 
oder an 
avf.wfv@football.ch 

WICHTIG : 
Kurzfristige Absenzen (Freitagnachmittag oder am Spieltag) müssen ausschliesslich telefonisch mitgeteilt werden. Der Schiedsrichter behält die Verantwortung für sein Spiel mit allen daraus resultierenden Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung dieser Weisung!
Sitten, im Juli 2011 
WFV - SK
